
7. Sitzung des Kreistages des Landkreises
Chemnitzer Land am 06. Juli 2005, 17:00 Uhr in

dar Sacksanlandkalle, 08371 Glauchau,
An der Sachsenlandkalle, Kuttursaal

Tapesordnung:;

Öffentlicher Tall:

1. Eröffnung der 7, Sitzung des Kreistages des
Landkreises Chemnitzer Land md Feststellung
der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2 Beratung und Beschlussfassung über außer-
planmäßige Ausgaben für Investitionen In Kin-
derlagesstätten im Landkreis Chemnitzer Land

3. Beratung und Beschlussfassung zur Überprü-
fung der Beschättigten des Landratsamtes auf
Hinweis für eine Zusammenarbeit mit dem Mi-
nisterium für Staatssicherheit/Amt für Natlona-
la Sicherheit der ehemaligen DDR unter Einbe-
Ziehung der Rosenholzdateien

4. Beratung und Beschlussfassung über alne Stel-
lenplanänderung In der Kreismusikschule
Chemnitzer Land
Benennung von zwei Vertretem das Landkrei-
ses für die Einigungsstelle dar ARGE Chemnil-
zer Land
Benennung von fünt Vertretem für die Mitglie-
der des Beirates der ARGE Chemnitzer Lan
Baratung und Beschlussfassung über die Be-
stellung einer Dienstbarkeit am Flurstück 5756
der Gemarkung Leukerschorf
Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat der
Sachsanring-Rennstrecken-Managemant GmbH

9. Wahl von Nachfolgern in den Stiftungsrat der
Stiftung „Förderfonds der Kreissparkasse Giat-
chau - Stiftung der Kreissparkasse Glauchau”

10, Informationen
10.1- Bericht des Landrates zum Stand dar Umsat-

zung der ARGE-Bildung
10.2 ellung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß

63 Sächsischer Landkreisordnung |. V. m.
Abs. 2 Satz 1 Sächsischer Gemalndeord-

ung
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Beratumgstel

an.
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Dr. &. Scheurer
Landrat oo

Chemnitzer Land * 20.06.2005

Buro des Landrätes

Sondersitzung des Verwallungsausschusses des
Kreistages des Landkreises Chemnitzer Land

am 08. Juli 2005, 18:15 Uhr In der
Sachsentandhsalle, An dar Sachseniandkalle,

06371 Glauchau, Seminarraum

Tagesordnung:

Öfientlicher Tell
1. Beschlussfassungüber die Vergabe von Bauleis-

tungen nach A an Kreisatraßen
2. Informationen

Dr. C. Scheurer
Landrat Oo

Sondersitzung des Beteiligungsausschuszes des
Kreisiages des Landkreises Chemnitzer Land

am 28. Juli 2805, 17:15 Uhr in der
Sachsentandhalle, An dar Sachsenlandhalle,

08371 Glauchau, Seminarraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Tell

1. Vorstellung der Teilbaumaßnahme „Dach- und
Fassadensanierung“ am Schloss Waldenburg

2. Beschlussfassung über die Vergabe von Bauleis-
lungen nach VOB/A für das Schloss Waldenburg,
Teilobjekt Dachsanierung, Vergabepakel 1

3, Beratung und Beschlusstassung zur Errichtung al-
ner Pholovoltaik-Anlage im Beruflichen Schulzen-
trum für Wirtschaft und Soziahvesen Lichtenstein

4. Informationen

Es schkeBt sich ein nichtöffentlicher Beratungsteil
a f

Or. C. Scheurer
Landrat im)

Bekanntgabe der Beschlüsse der Außerardenili-
chen Sitzung des Kreistages am 25. Mai 2005

Saschluss-Nr. 40/85 vom 25. Mal 2085
Der Antrag der Fraktion der ULCL mit nachfalgen-

dem Wortlaut wird abgelehnt:

+

AMTLICHER TEIL

Der Kreistag beschließt, den Vertreter in der Gesell
schafterversammlung in der Kreiskrankenhaus Ru-
golf Virchow Glauchau gGmbH anzuweisen, die
Schließung des Krankenhauses Meerane zeitgleich
mit dar Inbetriebnahme des neuen Gebäudes des
zweiten Bauabschnittes In Glauchau zu volzlehen,
Entsprechend ist der Gesellschaftsverlrag zu ändem,

Beschluss-Nr. 41/05 vom 26. Mal 2005
Der Landrat wird beauftragt, gegenüber der Sächsi-

schen Staatsregierung mit Nachdruck dahingehend
zu intervenieren, dass das Sächsische Staatsministe-
rum für Kultus (SMK) und die ihm nachgeordneten
Schulaufsitchtsbehörden,
- zowsit und solange die Fortschreibung der Schul-

netzplanung durch den Landkreis Chemnitzer
Land nicht abgeschlossen Ist, keinerlei Entschei-
dungen in Bezug auf den Fortbestand von Schu-
len des Landkreises Chemnitzer Land treffen, die
dem Inhalt und den langfristigen Strukturent-
scheidungen der vom Kreistag beschlossenen
und geltenden Schulnetzplanung des Landkreises
Chemnitzer Land widersprechen,

= alle ggf. zwischenzeitlich diesbezüglich getroffe-
nen Entscheidungen unverzöglich außer Vollzug
setzen und deren Rücknahme gegenüber den be-
troffenen Schulträgem erklären.

Beschluzs-Hr. 42/05 vom 25. Mai 2005
Der Landrat wird beauftragt, die erforderlichen

Vorkehrungen dafür zu treffen, dass der Landkreis
bei der Schulnetzplanung gemäß & 23a SchulG In
Verbindung mit der Schulnetzverordnung dafür
Sorge 1rägt, das Verfahren bis zur Beschlusstas-
sung Uber den Schulnetzplan So auszugestalten,
dass die gesetzlich normierten Anhörungs- bzw. Be-
teiligungsrechte in ausreichendem Maße gewahrt
warden.

Bezchluss-Nr. 43/05 vom 25. Mai 2005
Der Landrat wird beauftragt, für den Fall, dass das

SMK enigegen dem Punkt 1 LAtig werden sollte, zur
Wahrung und Achtung der dem Landkreis Chemnit-
zer Land zustehenden und übertragenen gesetzlichen
Schulnetzplanungshoheit alle zur Verfügung stehen-
den Mittel und Möglichkeiten - ggf. auch den Klage-
wag - zu nutzen, um zwischenzeitlich beschledane
Anoränungen über den Widerruf dar Mitwirkung des
Freistaates Sachsen an Schulen des Landkreises
Chemnitzer Land anzufechten bzw, deren Vollziehung
entgegenzuwirken. 7

Bekannimachung das Landratsamtes Chemnitzer
Land als unlere Naterschutzbahörde über
die Verkündung der Zweiten Verordnung

des Landkreises Chemnitzer Land
zur Festsetzung vor Flächennaturdenkmalen

Aus technischen Gründen werden die zur Verord-
naung gehörenden Karten (einschließlich des Verord-
nungstexies} ersaitzverkündet. Die Karten (einschließ-
lich des Verordnungstextes) werden im Landratsamt
Chemnitzer Land, Gerhart-Hauptmann-Wag 2, Prasse-
sielle, Zimmer 234, 08371 Glauchau, zur kostenlosen
Einsicht durch jedermann während der Dienstzeit von
Montag bis Freitag von jeweils 09:00 bis 12:00 Uhr,
Dienstag van 13.00 bıs 18:00 Uhr und am Donners-
tag von 13:00 bis 15:00 Uhr auf die Dauer von zwat
Wochen nach Verkündung dieser Verordnung im
Amtsblatt des Landkreises Chemnitzer Land Öffentlich
ausgelegt (Ersatzverkündung),

Dr. ©, Scheurer
Landrat

Verkündung
Zweite Veroedaung des Landkreises Chemnitzer

Land zur Festsetzung von Flächennaturdenkmafen
Vom 25, Mal 2005

Aufgrund von $ 21In Verbindung mit 5 40 Abs. 1 Nr.

Landrat
3 und $& 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Sächsischen Geset-
2e5 über Naturschutz und Landschaftspilege (Sächsi-
sches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) in der Neu-
fassumg der Bekanntmachung vom 11. Oktober 1994
(SächsGVEl. 5. 1601, ber. 1995 S_ 106), zuletzt geän-
dert durch Artıkel 4 des Gesetzes über Maßnahmen zur
Sicherung der öffentlichen Haushalte 2005 und 2006
im Freistaat Sachsen vom 22. April 2005 (SächsGVBl.
$. 121} und 5 49 Absatz3 Satz 1derLandkreisordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsLKr0} vom 19. Juli
1903 (SächsGVBl. S. 577), zuletzt geändert durch Arti-
kal 9 des Gesetzes zur Modemisierung der Sächsischen
Verwaltung und zur Vereinfachung von Verwaltungsge-
setzen vom 05. Mai 2004 (SächsGVEBl. 5. 148) hat der
Kreistag des Landkreisess Chemaltzer Land mit Be-
schluss vom 20. April 2005, Beschluss-Nummar:
35/05, folgende Verordnung erlassen:

81
Fesisetzung alz Flächennaturdenkmale

Die In 8 2 näher bezeichneten Flächen auf dem G8-
blet des Landkreises Chemnitzer Land werden als
Flächennaturdenkmale festgesetzt. Die Fächennatur-
dankmale führen die Bezeichnungen
1. „Kreiselbach Hohenstein-Ernstihal”,
2. „Schlidkrätenteich im Rümpfwald“,
3. „Schwarzer Teich im Aümpfwald“ und
4. „Steinbruch Kaufungen”.

52
Schutzgegensiand

{1} Die räumlichen Geltungsbereiche der Schutzge-
genstände sind In der Anlage (sine Seite) Yur-
stücksgenau dargestellt. Die Anlage ist Bestand-
1ei| dieser Verordnung,

{2) Die Lage und die Grenzen der Flächennaturdank-
male sind des Weiteren in vier Übersichtskarten
Im Maßstab ca. 1: 10 000 sowie in vier Flurkar-
ten im Maßstab1: 2 000 bzw. 1:2 730 mit einer
durchgezogenen oder durchbrochenen Linie rot
eingetragen, Maßgebend für den Grenzverlauf
sind die Linienaußenkanten in den Flurkarten mit
der Ausnahme, dass der Gleisoberbau und Gleis-
uriterbau auf dem Flurstück 669 der Gemarkung
Kaufungen nicht zum Flächennaturdenkmal
„Steinbruch Kaufungen" gehören. Die Karten sind
Bastandteil der Verordnung,

{3) Die Verordnung einschließlich der in Absatz 2 ge-
nannten Übersichts- und Flurkarten wird Im
Landratsamt Chemnitzer Land, Gerhart-Haupt-
mann-Weg 2, 08371 Glauchau, Zimmer 234, Zur
kostenlosen Einsicht durch jedermann während
der Dienstzeit von Montag bis Freitag von jeweils
08:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag von 13.00 bis
18:00 Uhr und am Donnerstag von 13:00 bis
15:00 Uhr auf die Dauer von zwei Wochen nach
Verkündung dieser Verordnung Im Amtsblattdes

karigmi
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AMTLICHER TEIL
Landkreises Chemnitzer Land öffentlich ausge-
leg! (Ersatzverkündung).

(4) Die Verordnung mit der in Absatz 1 genannten
Ankıge und mit denin Absatz 2 genannten Karten
kt nach Ablauf der Auslegungsfrist (Ersatzvar-
kündung) Im Landratsamt Chemnitzer Land zur
kostenlosen Einsicht durch Jedermann während
der Sprechzeiten niedergelegt.

33
Schnizrweck

Schutzzwecks sind:
1. Im FAächennaturdenkmal „Kreiselbach” de Erhal-

ung des Eichen-Buchenwaldes auf schulträi-
chem Glimmerschliefer einschließlich des angran-
zenden quellnahen Teiles des Kreiselbaches, {ins-
basondare wagen der Bedeutung für den sattenan
Fauersalamander,

2. im Flächennaturdenkmat „Schildkrötentelch Im
Rümpfiwald“ die Erhattung des kubhokreichen
Flachlandbach-Talchens im Rümpiwäald ain-
schließlich Schlidkrötenteich,

3. im Flächennaturdenkmal „Schwarzer Teich Im
Rümpfwald“ die Erhaltung des lichten und sum
figen Wald-Täichens im Rümpfwald einschle|
Ich Schwarzem Teich,

4, Im Flächennaturdenkmal „Steinbruch Kaufungen”
die Erhaltung des ehemaligen Granulkt-Stelnbruch-
geländes mit seltenen Orchideenvorkommen eln-
schließlich Turmalinpegmatitgangen im Granulkt

aus wissenschaftlichen und landeskundlichen
Gründen sowie wegen ihrer Seltenheit und Eigenart

54
‘ Verbote

(1) Es Ist verbülen, die Flächennaturdenkmale zzu ba-
seitigen. Sowie Handlungen vorzunehmen, de zu
einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung
Oder nachhaltigen Störung der Rächennaturdenk-
male führen können,

[FM]Insbesondern 151 verbalen:
„ bauliche Anlagen zu errichten, auch solche, die

keiner hauaufsichtlichenGenehmigungbedürfen,
2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Var-

kehrsanlagen anzulegen, Leitungen zu warle-
gen oder Anlagen dieser Art zu verändem,

. die Bexiengestalt zu verändern,

. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustelten
Oder anzubringen,

, Abtälle oder sonstige Gegenstände zu bahan-
daln, zu lager oder abzulagem,
zu lärmen, Luftverunreinigungen oder Er-
Schütterungen zu verursachen sowir FAUB-
stellen einzurichten, nn

. Zu zeiten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige
Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen,

_ Pflanzen einschließlch Gehölze oder Ihre Tale
oder Entwicklungstormen einzubringen, zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

9. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren mach-
zustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, si& zu

AUS DEN ÄMTERN

M
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n 

A
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Anformallon zum Anlrag auf Übernahme das
Elternbeitrages für den Besoch elper

Kindertageseinnichlung

Dar Landkreis Chemnitzer Land ats Ertlicher Träger
der Öffentlichen Jugendhilfe übernimmt auf Antrag
dan Eiternbeitrag beim Besuch eines Kindes In einar
Kindertageseinnichlung, wenn die Belastung den EL
tern nicht zuzumuten ist. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten dazu $ind das Kinder- und Jugendhäfegesetz
(SGB WII) In Verbindung mit dem Sächsischen Kin-
Yertagessiällenncseiz (SächsKitaG} und dem Sozial
hifegeselz (SGB X I

Für die Bearbeitung und Entscheidung über die An-
träge kit im Landratsamt Chemnilzer Land das Ju-
Dendamt zuständig.

Für die Prüfung des Antrages und Festshellung der
Belastungsgrenze Ist die lückenlose Vorlage von Ein-
kommensnachweisen sowie entsprechender Nach-

fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen,
Larven, Eler oder Nester oder sonstige Brul-,
Wohn- oder Zufiuchtstätten dieser Tiere zu ent-
faran, zu beschädigen oder zu zerstören,

10.Entwässerungs- oder andere Maßnahmen
vorzunehmen, die den Wasserhaushalt des
Gebietes verändem,

11.‚OiA der bisherigen Grundslücksnulzung zu

12. gesehen Oder mineralischen Dünger ein-
zubr

13.Pilanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs-
itlal oder andere Chemikaliena ringen,

14.Gewässer oder Feuchtgebiete zu verunreink
Jan, zu verändern oder zu schädigen,

15 .  Boolean bzw. anderen Schwimmgerätenzu
ran,

18.1n den Flächennaturdenkmalen „Kreiselbach
Hohenstein-Ernstthal”, „Schildkrötenteich Im
Aümpfwald“ und „Schwarzer Teich Im
Rümpfwald“ zu angeln,

17.Flächen außerhalb der öffentlichen Straßen
und markierten Wege zu betreien, auf diesen
Zu reiten oder mit motorgetriebenen oder be-
spannten Fahrzeugen zu befahren,

18.die Nutzung für sportliche, touristische oder
ähnliche Zwecke jeglicher Art,

18, amtliche Kennzeichen zu beschädigen, Zu zer-
stören oder zu entfernen.

6$
Zulässige Handlunges

4 l t  nicht für
die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd,

2. die ordnungsgemäße Fischereiin Ihrer blshe-
rigen Art und In ihrem bisherigen Umfang,

3. die erdnungsgemäße landwirtschaftiche Nut-
zung,

4. dl ordnungsgemäße Forstwirtschaft, walche
denDausrwalicharakter in den Flächennätur-
Benkmalen „Kreiselhach Hohenstein-Ernstthal“,
„Schildkrötenteich im Rümpfwald® und
„Schwarzer Teich ım Rümpfwald" gewährleistet,

5, die ordnungsgemäße Forstwirtschaft Im F3-
Ehennaturdenkmal „Steinbruch Kaufungen“,

5, die sonsliga ordnungsgemäße Nutzung der
Grundstücke und der rechtmäßig bestehen-
den Einrichtungen in der bisherigen Art und
im bishengen Umfang sowie deren Unterhal-
lung und Instandsetzung,

7. behördlich angeordnele öder zugelassene
Kannzelchnungs-. Überwachungs- wid Pfle-
gemaßnahmen,

EB. behördiich angeandnele oder Zugelassane Ba-
schilderungen,

3, notwendige Waldschutzmaßnahmen Im Sinne
des Waldpesetzes für den Freistaat Sachsen
In der jeweils geltenden Fassung,

10.die pflichtgemäße Wahrung der technischen
Sicherheit sowie Durchführung von Trassen-
treihaltungsmaßnahmen der 220 kV-Freiek-

{1

.  Amtshlatt des  Landkreises Chemnitzer Land * 20.06.2005
lung Röährsdorf - Grossen im Hächennatur-
denkmal „Kreiselbach Hohenstein-Ernstthal”.

4 gill auch nicht, solange und soweit sich die
ulzzwecke nach 5 3 durch vertragliche Rege-

lungen zwischen der unteren Naturschutzbehörde
den Elgantümarn oder Nutzungsberschligten

Erreichen lassen,

2)

56
Pilegeamaßnahmen, Duldung

{1} Pilepemaßnahmen für die einzelnen Flächenna-
burdenkmale kann die untere Naturschutzbehörnde
In Pflegeplänen festlegen,

(2) Insbesondere sollen folgende Maßnahmen
durchgeführt werden:
+. Auflichten der Ufergehölze der Teiche in den

Flächennaturdenkmalen „Schildkrötenteich
Im Rümpfwald“ und „Schwarzer Teich Im
Rümpfwald“,

2. In den Rächennaturdenkmalen „Schildkröten-
1eich im Rümpfwald" und „Schwarzer Teich
im Rümpfwald“ sollen im Zuge forstlicher Be-
wirtschaftung nicht standortgerechte
und/oder nicht heimische Bäume entnommen
und durch heimische standortgerechte Bäu-
Me ersetzt werden,

3, Gehölzausschnitt sowie Mahd Im Bereich
Echtbedürttiger Gesellschaften wie des Kna-
benkraut- und SiHervworkommens im Flächen-
netundenkmal „Steinbrisch Kaufungen“.

(3) Die jeweils geltenden Pflegemaßnahmen können
won der Naturschutzbehörde vertraglich
Deregek oder angeordnet wenden,

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die
Kannzeichnungs-, Uberwachungs- und Pfiege-
maßnahmen zu Gulden, Auf Antrag kann ihnen die
Durchführung der Pflegemaßnahmen übertragen
warden.

57
Befralungen

Von dan Verboten dieser Verordnung kann die Na-
turschutzbehörde nach 5 53 Sächs In derje-
weils geltenden Fassung Befreiung gewähren.

88
Anzeigspflich!

Schäden in Flächernaturdenkmalen sind gemäß
5 55 SächsMatSchG in der jeweils gefienden Fassung
won den Grupdstückseigantumem oder den Nut-
zungsberechtigten unverzüglich der Maturschutzbe-
hörde unmittelbar oder über die Gemeindeverwal-
tunmQ znzuZEeIQaN,

59
Ordnumgswidrigkeiten

{1} Oreinungswidrig im Sinne des & 61 Abs. 1 Nr. 1
SächsNatSch6G In der jeweils geltenden Fassung
handelt, wer in dem Flächennaturdenkmal vor-
säklich oder fahrlässig entgegen & 21 Abs. 5

„Bitte losen Sie auf Solte 7 welterBitte losen Sie auf

“ luygendamt
weise von Kasten der Unterkunft, Versicherungen,
Werbungskasten, besonderen Belastungen usw.
{siehe Himnweisblatt Eiternbeiträge) unbedingt arlar-
dedich.

Zur Vorlage der vollständigen Umerlagen ist der
ar im Ashmen seiner Mitwirkungspfücht

gemAß den 55 50 ff, SGB I verpflichtet.

Ta Antragstellung soll Zukünftig In einem der
drei Bürgerservicestellen der Landkreisverwaltung
erfolgen. Dort wird durch die Mitarbeiter beraten
und gleichzeitig auch die Antragsformulare 2usge-
geben.

Fülgende Servicebüros stehen hierfürzur Verfügung:

» Glauchau, Gerhärt-Hau n-Weg 2
= Hohensteln-Ernstinal, Am Bahnhof9
= Limbach-Oberlrohna, Jägerstraße 2a

Amtsblatt des Landkreises Chemnitzer Land * 20.06.2005

Der Bürgerservice ist geöffnet
Monlag bis Donnarstag 07:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Samstag (wechselnd) 09:00 bis 12:00 Uhr

Die konkreien Termine sind Im Amtsbiatt des Land-
Kreises nachzulesen.

Die für dia Bearbeitung des Antrages erforderlichen
Unterlagen sind Im Orfgina} vorzulegen. Diese wer-
den durch das Servicebüro kostenlos kopiert bzw,
eingescannt und bal Vollständigkeit an das Jugend-
amt zur Bearbeitung weitergeleitet.

Aückiragen zur Antragselung können unter der
Aumummer 03763 45100 des Bürgerservice gestellt
werden. Im Interesse einer zügigen Antragsbearbei-
bung Ist von Anfragen im Jugendamt grundsätzlich
abzusehen. D
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AMTLICHER TEIL
Fortsetzung von Seite 3
SächsNatSchG in der jeweils geltenden Fassung
in Verbindung mit 8 4 ohne vorherige schriftliche
Befreiung verbotene Handlungen vornimmt, Ord-
Nungswidrig handelt, wer ein Flächennaturdenk-
mal beseitig! sowie Handlungen vornimmt, die zu
einer Zerstörung. Beschädigung, Veränderung
oder nachhaltigen Störung eines Flächennatur-
denkmales führen.
Insbesondere ist ordnungswidrig:
1, bauliche Anlagen zu errichten, auch solche,

die keiner bausufsichtlichen Genehmigung
bedürlen,

2 Straßen, Wege, Plätze oder sonslige Ver-
kehrsanlagen anzulegen, Laltungen zu verle-
gen oder Anlagen dieser Art zu verändern,

. die Bodengestall zu verändem,
, Plakate, Bild- oder Schrifttafaln aufzustellen

oder anzubringen,
Abfälle oder sonstige Gegenstände zu behan-
deln, zu lagem oder abzulagem,

, Zu (Armen, r l  SE  oder Er-
schütterungen zu verursachen Sowie Feuer-
stellen einzurichten,

. zu zeiten, zu lagem, Wohnwagen, sonstige
Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen,

8. Pflanzen einschließlich Gehölze oder ihre Teile
oder Entwicklungstormen einzubringen, zu
eninehmen, zu beschädigen Oder zu zerstören,

\, Tiere einzubringen, wildiebenden Tieren nach-a zustellen, sie mutwillig zu beunruhlgen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen,
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-,
Wohn- oder Zufluchtstätten dieser Tiere zu ant-
fernen, zu beschädigen oder zu zerstören,

10.Entwässerungs- oder andere Maßnahmen
vorzunehmen, die den Wasserhaushalt des
Getäetes verändern,

11.gie,Art der bisherigen Grundstücksnutzung Zu
arn,

12. organischen oder mineralischen Dünger ein-
zubringen,

13. Pflanzenschutz-, Schädtingsbekämpfungs-

O
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mittel oder andere Chemikalien auszubringen,
14.Gewässer oder Feuchtgebiete zu verunreint-

gen, zu verändern oder zu schädigen,
15.mi  Booten bzw. anderen Schwimmgeräten zu

ren,
16.In dem Hächennaturdenkmal „Kreiselbach

Hohenstein-Ernstihal“, „Schildkrötenteich im
Rümpiwald“ oder „Schwarzer Teich im
Rümpfwald“ zu angeln,

17, Flächen außerhalb der ätfentlichen Straßen
und markierten Wege zu betreten, auf diesen
Zu reiten oder mit matorgetriebenen oder be-
spannten Fahrzeugen zu befahren,

48.die Nutzung für sportliche, touristische oder
ähmliche Zwecke jeglicher Art,

19. amiliche Kennzeichen zu beschädigen, Zu zer-

Amtsbiatt des Landkreises Chemnitzer Land * 20.06.2005:
stören oder zu entfernen.

{2) Ordnungswidrig im Sinne das & 61 Abs, 1 Nr. 1
SächsNatSchG in der jeweils geltenden Fassung
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig siner voR-
ziehbaren Nabenbestimmung zuwiderhandelt, mit
derins nach 8 8 ertelite Befreiung versehen wor-

510
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach SE dar in
& 2 Abs. 3 festgesetzten Auslegungsfrist In Kraft.

Glauchau, den 25. Mai 2005
Dr. C. Schaurer
Landrat [u]

Anlage zur Zweiten Verordnung des Landkreises Chamallzer
Land zur Festseizung von Flächennaturdenkmalen

Bezeichnung des Gemarkung | vollständig oder Größe dasFlächen- teilweise belroffene Flächennatur-
nalurdenkmaies Flurstücksnummern, denkmates In Hektar

Besonderheiten
 P— Be

„Kreiselbach Hohenstein | 1027, 1027a, 1028, 1125, 1154; | ca, 4,0Hohenstain-Ermstihal” rachtsufrig das Kreiselbaches
gehört ein zehn Meter braiter

tandstreifen gemäß
SächsWG in dar jeweils geltenden
Fassung zum Flächennalurdenkmal

„Schildkrötenteich im |Gtauchauer | 89/1, 921, 93/1, 1397, 13W5, ca. 5,0
Aümpfwald“ Rümpfforst | 1337, 13924, 13227

„Schwarzer Teich Glauchauer | 13527, 137/37, 137738 ca. 2,5
im Rümpiwald” Rümpfforst

„Stalnbruch Kaufungen“| Kaufungen | 619/t, 869 mit der Ausnahme, ca. 3,2
dass der Gleisoberbau und
Gleisunterbau nicht zum
Flächennaturdenkmal gehören ja)

ES |

TESTEN SIE MAL!
=57  a Gag za Ey

GmbH & Co. KG

Yetz% #C* ım Autohaus SOMMER. 2 Marken unter einem Dach,

be  Terracan Sonala
70615. 10% MW 1143 PS) T%IVB 146 EAI107 PS1 28CAO GL 170 0103  PS) TEGLE IT WWLI06 28 N Tr 48 KWIBS PS) 24 GLS .119 KW (162 PS)
Tantonsloniralle Funken — —Kimnausomahk, 4 AirbagsLe Allnadanııat u Getnebiumer- Klimaanlage, Bordcomputer, ABS ma ESV. Servolenkung. Kimasutomurtik, Lederlenkrad
d ienungtur ZV Alammarkape. demmsalaltung, hmgations- —setrung Zuschaltbar tel. Hır- 4 Arrbags. Außenspiegel silek 4 Arte Rücksitziehneund u-scheitknauf, Funklembecie
Kimaanlage Bardcamputet syslamı. Geschwindsglafits- darachedifierenzel2 Arhage, wich einstslihar und bahısiz= bank BOL0 geil umklarny- —meng für ZV. Alarmanlage,
Luderlankrac (eigen uvm engem, LM-Falgen wm b i tzu 3.5 t Anhängelanuvm bar. uvm [1 -9  4 Altbegeu. Bordoampular Lwumı
ab 22990,- ZUR ab 33300.- EUR ab 27390,- EUR 4b 16090.- EUR ab 5990, EUR ob 22000.-EUR

BO ET  G in  E f ,  a )  Fat aböddungen enthalten 7 T
4 Aero ge Zu ta t

Accent Matrix Saatu Fo Trojert
13GLS 62 kA [84 PS 19015, 76 MW 4103 PS) 24GLS. 107 KW { 146PS) 20 GLS 103 WW 1140PS)

doppoltwv Semanaufprallschunt — verartüstbers, 8040 pelelte. From© Allinsganinieb,4 Air Klmyanlage, Emzeisitze in
ABS mit EBV Klimaanlage. doppeh umklanphapre Rücksitz b i  Cechsalng, Alanman- 2 und 3. Sarmihe doppelt FD  HYUNDRAI
Lecharkankand und-schaftkeut — kehne al. bank, 4 As t , viele kage, Funidernbedienung für k l appba rund honsyinetembar.
4 Arbag Bonkaomputmruum  Ablagemöglchleitan.uvm, ZV uum 7 Sitzm, 4 Aletngsuvm
ab 13880,- EUR 5b 14090,- EUR ab 19400, EUR ab 22990,- EUR

Hauptsitz: Fillale: 04603 Windischleuba
086393 Mearane, Seiferitzer Aloe 4 Fünfmi Süd 2

Teol.: (03764) 40 08 -0, Fax: 40 08 24 Tel.: (03447) 89 10 40

karigmi
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Übersichtskarte für das Flächennaturdenkmal "Schwarzer Teich im Rümpfwald"
(Bestandteil der Zweiten Verordnung des Landkreises Chemnitzer Land

zur Festsetzung von Flächennaturdenkmalen)

Kartengrundlage:

Legende: Schutzgebietsgrenze, im Original rot

Glauchau, den

Dr. C. Scheurer Dienstsiegel
Landrat

Topographische Karte 1:10 000, Blatt M-33-38-C-a-4 (1992)

AA

Verfahrensvermerke:

Öffentliche Auslegung des Verordnungsentwurfes: Öffentliche Auslegung der Verordnung
(Ersatzverkündung):

Vom: Bis: Vom: Bis:

Glauchau, den Glauchau, den

Zetsche Dienstsiegel Zetsche Dienstsiegel
Amtsleiter Amtsleiter
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Flurkarte
für das Flächennaturdenkmal (17)
"Schwarzer Teich im Rümpfwald"

k Gemarkung Glauchau
Stadt Glauchau

Bestandteil der Verordnung des
Landratsamtes des Landkreises
Chemnitzer Land zum Schutz
von Flächennaturdenkmalen

Flurkarte M 1: 2000

Schutzgebietsgrenze
(im Original rot) 6

Glauchau, den

Dr.C.Scheurer
Dienstsiegel Landrat

/


